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Bundessatzung der Handwerker Partei Deutschland 

(Fassung des 4. Bundesparteitags vom 17. Januar 2026) 

§ 1 – Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet 

Die Partei führt den Namen Handwerker Partei Deutschland. Die Landesverbände führen den Namen 

der Partei mit dem Namenszusatz des jeweiligen Bundeslandes. Der Sitz der Partei ist in Gotha. Der 

Tätigkeitsbereich der Partei ist die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland. 

§ 2 – Mitgliedschaft 

(1) Jede natürliche Person kann Mitglied der Partei werden, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

und die politischen Grundsätze und die Satzung der Partei anerkennt. Personen, die infolge Richter-

spruchs die Amtsfähigkeit, die Wählbarkeit oder das Wahlrecht nicht besitzen, können nicht Mitglied 

sein. Zu den politischen Grundsätzen der Partei zählen insbesondere das Bekenntnis zum freiheitli-

chen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat und die Bejahung der Grund- und Menschenrechte. 

(2) Der Bundesvorstand und die Landesvorstände können allgemeine Regeln für die Mitgliederauf-

nahme beschließen, die für alle Untergliederungen verbindlich sind. Diese Regeln können auch Krite-

rien enthalten, wann eine Aufnahme in die Partei nicht möglich ist.  

(3) Die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Handwerker Partei Deutschland und in einer anderen Partei, 

sonstigen politischen Vereinigung, Wählervereinigung oder deren parlamentarischen Vertretungen ist 

ausgeschlossen, soweit ein Konkurrenzverhältnis gegeben ist. Ausnahmen kann der Bundesvorstand 

beschließen.  

(4) Personen, die Mitglied einer extremistischen Organisation sind, können nicht Mitglied der Partei 

sein. Als extremistisch gelten solche Organisationen, welche in einer vom Bundesvorstand beschlosse-

nen und den Gliederungen übermittelten Unvereinbarkeitsliste aufgeführt sind.  

(5) Personen, die Mitglied einer der in Absatz 4 bezeichneten Organisationen waren, können nur Mit-

glied der Partei werden, wenn sie darüber im Aufnahmeantrag Auskunft geben und der Bundesvor-

stand sich nach Einzelfallprüfung mit Zweidrittel seiner Mitglieder für die Aufnahme entscheidet. 

(6) Verschweigt ein Bewerber bei seiner Aufnahme in die Partei eine laufende oder ehemalige Mit-

gliedschaft in einer in Absatz 4 bezeichneten Organisation, gilt ein gleichwohl getroffener Aufnahme-

beschluss als auflösend bedingt, mit der Maßgabe, dass der Wegfall der Mitgliedschaft erst ab Eintritt 

der Bedingung stattfindet. Auflösende Bedingung ist die Feststellung des Verschweigens durch Be-

schluss des Bundesvorstands. Gegen den Beschluss kann der Betroffene binnen zwei Wochen nach 

Zustellung des Beschlusses Klage beim Schiedsgericht erheben. Die Klage hat keine aufschiebende Wir-

kung. 

(7) Unabhängig von Absatz 6 stellt das Verschweigen einer laufenden oder ehemaligen Mitgliedschaft 

in einer nach Absatz 4 in ihrer Gesamtheit oder in Teilen als extremistisch eingestuften Organisation 

einen vorsätzlichen Verstoß gegen die Satzung sowie einen erheblichen Verstoß gegen die Grundsätze 

und die Ordnung der Partei und einen schweren Schaden für das Ansehen der Partei dar. 

(8) Die Aufnahme von Personen, die zu einem früheren Zeitpunkt aus der Handwerker Partei Deutsch-

land ausgeschlossen wurden, bedarf der Zustimmung des Bundesvorstands.  

(9) Die Partei besteht gemäß § 2 Absatz 3 Nr. 1 Parteiengesetz zur Mehrheit aus deutschen Staatsbür-

gern. Dasselbe gilt entsprechend für alle Untergliederungen der Partei. 
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§ 3 – Förderer 

(1) Unterstützer der Partei, die nicht Mitglied werden wollen, können Förderer der Partei werden. Über 

Beginn und Ende der Fördermitgliedschaft entscheidet das für Mitgliederaufnahme zuständige Organ 

in sinngemäßer Anwendung der für die Mitgliedschaft geltenden Regeln. Die Fördermitgliedschaft 

kann jederzeit durch einen Beschluss des Bundesvorstandes aufgehoben werden. 

(2) Förderer zahlen einen Förderbeitrag. Der Förderbeitrag entspricht mindestens der Hälfte der in der 

Finanz- und Beitragsordnung vorgesehenen Mitgliedsbeiträge. Förderer erhalten Mitgliederinformati-

onen und können als Gäste ohne Stimm- und Antragsrecht zu Parteitagen zugelassen werden. Weiter-

gehende Mitgliederrechte, einschließlich der Anrufung der Schiedsgerichte, können Förderer nicht gel-

tend machen. 

§ 4 – Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft in der Partei wird auf Grundlage dieser Satzung erworben. Mit dem Antrag auf 

Mitgliedschaft erkennt der Bewerber die Satzung an. Der Aufnahmeantrag kann auch per E-Mail oder 

über die Internetseiten der Handwerker Partei Deutschland gestellt werden. Vor der Aufnahmeent-

scheidung ist ein persönliches Gespräch vom Bundesvorstand mit dem Antragsteller zu führen. Über 

die Aufnahme entscheidet der Bundesvorstand mit Zweidrittelmehrheit. Die Mitgliedschaft beginnt 

unabhängig vom tatsächlichen Zugang der Annahmeerklärung am fünften auf die Versendung der An-

nahmeerklärung folgenden Tag. Das Datum des Beginns der Mitgliedschaft ist in der Annahmeerklä-

rung zu bezeichnen. 

(2) Die Ablehnung des Aufnahmeantrags muss gegenüber dem Antragsteller nicht begründet werden. 

(3) Im Mitgliedsantrag muss vollständige Auskunft über frühere Mitgliedschaften in Parteien und sons-

tigen politischen Gruppierungen und weiteren Organisationen gegeben werden. Unvollständige oder 

unrichtige Auskünfte sind je nach Schwere mit Parteiordnungsmaßnahmen gemäß § 7 zu ahnden. § 2 

Absatz 6 bleibt unberührt. 

§ 5 – Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser Satzung die Zwecke der Handwerker 

Partei Deutschland zu fördern. Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen Willensbildung, an 

Wahlen und Abstimmungen im Rahmen der Satzungen teilzunehmen und sich an der politischen und 

organisatorischen Arbeit der Partei zu beteiligen. 

(2) Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht. Stimmrechte sind persönlich auszuüben und nicht über-

tragbar. Einschränkungen des aktiven oder passiven Wahlrechts durch sogenannte Quotenregelungen 

sind sowohl bei Wahlen zu innerparteilichen Ämtern als auch bei der Aufstellung von Kandidaten zu 

öffentlichen Wahlen ausnahmslos unzulässig. 

(3) Mit dem Ende der Mitgliedschaft in der Partei entfallen auch sämtliche durch Wahl erworbenen 

Parteiämter. 

§ 6 – Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss, Verlust oder Aberkennung der Wählbar-

keit oder des Wahlrechts und bei Ausländern durch Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland. 

(2) Jedes Mitglied ist jederzeit zum sofortigen Austritt aus der Partei berechtigt. Der Austritt muss 

schriftlich oder per E-Mail erfolgen und an den Bundesvorstand gerichtet werden. 
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(3) Die Mitgliedschaft endet außerdem im Falle der Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags nach § 10 der 

geltenden Finanz- und Beitragsordnung. 

(4) Die Beendigung der Mitgliedschaft und deren Zeitpunkt ist dem bisherigen Mitglied mitzuteilen. 

Nach Fälligkeit gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht, auch nicht anteilig erstattet. 

§ 7 – Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder 

(1) Ordnungsmaßnahmen können vom Bundesvorstand verhängt werden.  

(2) Eine Abmahnung nach Absatz 3 setzt einen von dem zuständigen Vorstand gefassten Beschluss 

voraus; der Antrag auf weitergehende Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 oder 5 bedarf eines mit 

Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder gefassten Beschlusses. 

(3) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder die Ordnung der Partei, kann 

der Bundesvorstand eine Abmahnung aussprechen. In der schriftlich zu begründenden Abmahnung ist 

das Mitglied darauf hinzuweisen, dass das beanstandete Verhalten im Wiederholungsfall oder ein ver-

gleichbares Verhalten weitergehende Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen können. Es gilt eine Aus-

schlussfrist von zwei Monaten. Sie beginnt, sobald der Vorstand von den maßgeblichen Umständen 

Kenntnis erlangt hat. 

(4) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen die Grundsätze oder Ordnung der Partei und 

fügt es der Partei dadurch einen Ansehensverlust oder in anderer Weise einen Schaden zu, so kann 

der Bundesvorstand bei dem Schiedsgericht eine oder beide der folgenden Maßnahmen beantragen: 

(a) Enthebung aus einem bestimmten Parteiamt oder jeglichen Parteiämtern, 

(b) Aberkennung der Fähigkeit, ein bestimmtes Parteiamt oder jegliches Parteiamt zu bekleiden, bis 

zur Höchstdauer von zwei Jahren. 

(c) Es gilt eine Ausschlussfrist von vier Monaten. Sie beginnt, sobald der Vorstand von den maßgebli-

chen Umständen Kenntnis erlangt hat. 

(5) Verstößt ein Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze oder Ord-

nung der Partei und fügt es der Partei dadurch einen schweren Schaden zu, kann der Bundesvorstand 

bei dem Schiedsgericht den Parteiausschluss beantragen. Es gilt eine Ausschlussfrist von sechs Mona-

ten. Sie beginnt, sobald der Vorstand von den maßgeblichen Umständen Kenntnis erlangt hat. 

(6) Die Ordnungsmaßnahme muss zu dem Verstoß und dem Schaden in angemessenem Verhältnis 

stehen. Anstatt der beantragten kann das Schiedsgericht auch eine mildere Ordnungsmaßnahme ver-

hängen. Ordnungsmaßnahmen dürfen nicht zum Zweck einer Einschränkung der innerparteilichen 

Meinungsbildung und Demokratie ergriffen werden. 

(7) Liegt ein dringender und schwerwiegender Fall vor, der ein sofortiges Eingreifen erfordert, so kann 

der Bundesvorstand zusätzlich zu einem Antrag auf Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 5 den Antrags-

gegner bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts in der Hauptsache von der Ausübung seiner Rechte 

(z.B. eines Parteiamts) ausschließen. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mit-

glieder des Vorstands. Die Maßnahme wird mit Bekanntgabe gegenüber dem Betroffenen wirksam. 

(8) Der Vorstand hat im Fall des Absatz 7 die Eilmaßnahme binnen drei Tagen ab Bekanntgabe schrift-

lich zu begründen und beim Schiedsgericht ihre Bestätigung zu beantragen. Das Schiedsgericht hat 

dem Antragsgegner unverzüglich, längstens aber binnen einer Woche, die Begründung zuzustellen und 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Nach Eingang der Stellungnahme hat das Schiedsgericht 
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binnen zwei Wochen über die Aufrechterhaltung oder Aufhebung der Eilmaßnahme zu entscheiden. 

Die Eilmaßnahme bleibt bis zu einer etwaigen Aufhebung in Kraft. 

§ 8 – Ordnungsmaßnahmen gegen Landes-, Gebiets-, Stadt- /Gemeinde- und Ortsverbände 

(1) Verstößt ein Landes-, Gebiets-, Stadt- /Gemeinde oder Ortsverband oder der jeweilige Vorstand 

schwerwiegend gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei, sind folgende Ordnungsmaßnah-

men gegen nachgeordnete Gebietsverbände möglich: 

(a) Amtsenthebung seines Vorstands, 

(b) Auflösung des jeweiligen Verbands. 

(2) Als schwerwiegender Verstoß gegen die Ordnung und die Grundsätze der Partei ist es zu werten, 

wenn ein Verband oder dessen Vorstand 

(a) die Bestimmungen der Satzung beharrlich missachtet, 

(b) Beschlüsse übergeordneter Parteiorgane nicht durchführt, obwohl in ihnen Ordnungsmaßnahmen 

angedroht wurden oder 

(c) in wesentlichen Fragen gegen die politische Zielsetzung der Partei handelt. 

(3) Die Ordnungsmaßnahmen werden von dem Bundesvorstand mit Zweidrittelmehrheit beschlossen 

und treten sofort in Kraft. Zur Befassung mit einer solchen Entscheidung ist die Einhaltung einer An-

tragsfrist entbehrlich, sofern die Maßnahme innerhalb der Antragsfrist verhängt wurde. Gegen die 

Ordnungsmaßnahme ist die Anrufung des Schiedsgerichts möglich. Sie hat keine aufschiebende Wir-

kung. Das Schiedsgericht kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung anordnen. 

§ 9 – Gliederung 

(1) Organisationsstufen der Handwerker Partei Deutschland sind 

a) die Bundespartei, 

b) die Landesverbände, 

c) die Gebietsverbände, 

d) die Stadt- /Gemeindeverbände, 

e) die Ortsverbände. 

(2) Die Partei gliedert sich in Landesverbände. lnnerhalb der staatsrechtlichen Grenzen eines Landes 

gibt es nur einen Landesverband. Die Landesverbände haben Satzungs-, Finanz- und Personalautono-

mie. 

(3) Die Landesverbände können nach ihren örtlichen Bedürfnissen weitere Untergliederungen schaf-

fen. Die nähere Ausgestaltung regeln die Landesverbände in ihren Satzungen. 

(4) Die räumlichen Grenzen der Untergliederungen folgen im Regelfall den Grenzen der staatlichen 

und kommunalen Einheiten des jeweiligen Bundeslands. Die Landesverbände können in ihren Satzun-

gen die Möglichkeit vorsehen, hiervon im Einzelfall abzuweichen. 

(5) Die Satzung untergeordneter Gebiets-, Stadt- /Gemeindeverbände und Ortsverbände dürfen den 

Satzungen übergeordneter Verbände nicht widersprechen. 

(6) Die Landesvorstände geben dem Bundesvorstand rechtzeitig Kenntnis über geplante Landespartei-

tage. Die Mitglieder des Bundesvorstands haben auf allen Landesparteitagen Rederecht. 



5 

 

(7) Hat ein Gebiets-, Stadt- /Gemeinde- oder Ortsverband keinen Vorstand oder ist der gewählte Vor-

stand beschluss- oder handlungsunfähig, so kann der Vorstand der jeweils höheren Gliederungsebene 

mit einer Ladungsfrist von zwei Wochen zu einem Parteitag einladen, auf dem ein neuer bzw. be-

schluss- oder handlungsfähiger Vorstand zu wählen ist. 

§ 10 – Organe der Bundespartei 

(1) Organe der Bundespartei sind dem Rang nach: 

(a) der Bundesparteitag, 

(b) der Bundesvorstand. 

(2) Organ im Sinne von Abs. 1 ist auch der Europaparteitag nach § 15. 

§ 11 – Der Bundesparteitag 

Allgemeines 

(1) Der Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei. Er findet mindestens einmal in jedem Kalen-

derjahr statt. 

Der Bundesparteitag ist unverzüglich einzuberufen, wenn 

(a) der Bundesvorstand es beschließt, 

(b) auf Verlangen von mindestens sechs Landesvorständen. 

(2) Der Bundesvorstand beschließt über Ort und Datum des Bundesparteitags. Der Bundesparteitag 

findet als Vertreterversammlung (Delegiertenparteitag) statt, sofern nicht der Bundesparteitag be-

schließt, ihn als Mitgliederversammlung einzuberufen. 

(3) Der Bundesparteitag besteht aus von den Landesverbänden entsandten Delegierten und zusätzlich 

denjenigen Mitgliedern des Bundesvorstands, die nicht gewählte Delegierte sind. Die Sitze werden den 

Landesverbänden nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren (Quotenverfahren mit Restausgleich nach 

größten Bruchteilen) zugeteilt. Für den Fall, dass bei diesem Verfahren Sitze nicht eindeutig zugeord-

net werden können (numerische Gleichheit), erhöht sich die Gesamtzahl der Sitze um jeweils einen 

Sitz, bis eine eindeutige Zuordnung erreicht ist. Maßgeblich ist die Mitgliederzahl zum 1. Januar bzw. 

1. Juli, welcher der Einladung unmittelbar vorausgeht. Mitglieder des Bundesvorstands, die nicht De-

legierte ihres Landesverbands sind, nehmen als Mitglieder des Bundesparteitags kraft Satzung teil. Sie 

haben Rede- und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht. 

(4) Die Delegierten für den Bundesparteitag werden für höchstens zwei Jahre durch Mitglieder- oder 

Delegiertenversammlungen in den Landesverbänden gewählt. Sofern die jeweilige Landessatzung 

nichts anderes vorsieht, erfolgt die Wahl durch die Landesparteitage. Die Delegierten bleiben bis zur 

Neuwahl im Amt. 

(5) Delegierte sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen 

(§ 15 Absatz 3 Satz 3 Parteiengesetz). 

Aufgaben 

(6) Aufgaben des Bundesparteitags sind die Beratung und Beschlussfassung über grundsätzliche poli-

tische und organisatorische Fragen der Partei. Der Bundesparteitag beschließt insbesondere über 

(a) das Parteiprogramm, 
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(b) die Bundessatzung und die für die gesamte Bundespartei maßgebliche Ordnungen, 

(c) die Auflösung des Bundesverbands und die Verschmelzung mit einer anderen Partei sowie die Auf-

lösung oder sonstige Veränderungen von Landesverbänden, 

(d) die Wahl des Bundesvorstandes, 

(e) die Wahl von zwei Rechnungsprüfern und zwei Stellvertretern, 

(f) die Wahl des Bundesschiedsgerichts, 

(g) die Festsetzung des Mitgliederbeitrags, 

(h) alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der Bundestagswahl, 

(i) alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der Wahl zum Europäischen Parlament. 

(7) Der Bundesparteitag nimmt jährlich den Tätigkeitsbericht des Bundesvorstands entgegen. Der fi-

nanzielle Teil des Berichts ist durch die gewählten Rechnungsprüfer zu überprüfen und das Ergebnis 

dem Parteitag vorzutragen. Dieser entscheidet anschließend über die Entlastung des Bundesvorstands. 

Der finanzielle Teil des Tätigkeitsberichts ist mit der Einladung zum Bundesparteitag zu übersenden. 

Unbeschadet dessen ist der Bundesvorstand verpflichtet, den Rechenschaftsbericht an den Präsiden-

ten des Deutschen Bundestags zur öffentlichen Rechenschaftslegung gemäß Parteiengesetz dem je-

weils auf seine Veröffentlichung folgenden Bundesparteitag zur Erörterung vorzulegen (§ 23 Absatz 2 

Satz 6 Parteiengesetz). 

Einberufung 

(8) Der Bundesparteitag wird vom Bundesvorstand schriftlich unter Mitteilung der vorläufigen Tages-

ordnung und des Tagungsorts mit einer Frist von sechs Wochen einberufen. Die Einladung kann per E-

Mail übermittelt werden, sofern der Adressat eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat. Zum Verständnis der 

Tagesordnungspunkte erforderliche Unterlagen sind mit zugänglich zu machen. Im Falle einer Ortsver-

legung muss in der gleichen Art eingeladen und eine Frist von zwei Wochen gewahrt werden. 

(9) Die Einladung richtet sich an die ordentlichen Delegierten der Landesverbände. Maßgeblich sind 

die zum Zeitpunkt der Einladung bei der Bundesgeschäftsstelle hinterlegten Delegiertenlisten der Lan-

desverbände. Die Landesverbände sind verpflichtet, alle Änderungen der Delegiertenlisten unverzüg-

lich an die Bundesgeschäftsstelle zu übermitteln. Die Einladung wird zugleich nachrichtlich auch an die 

Landesvorstände und die Ersatzdelegierten übermittelt. Im Falle der Einberufung des Bundespartei-

tags als Mitgliederversammlung richtet sich die Einladung an alle Mitglieder. 

Anträge 

(10) Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung und Sachanträge zur Behandlung durch den Bundes-

parteitag können bis drei Wochen vor dem Parteitag beim Bundesvorstand eingereicht werden. An-

träge sollen begründet werden. Fristgerecht eingereichte Anträge sind nebst Begründung mit einer 

Frist von zwei Wochen vor dem Bundesparteitag den ordentlichen Delegierten zuzuleiten und den Mit-

gliedern zugänglich zu machen. 

Antragsberechtigt sind 

(a) fünf ordentliche Delegierte, 

(b) Kreisvorstände und Kreismitgliederversammlungen sowie Vorstände und Versammlungen höherer 

Gliederungen, 
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(c) der Bundesvorstand. 

Die Antragsteller benennen ein Mitglied zum Vertreter des Antrags vor dem Bundesparteitag. Dieser 

Vertreter hat das Rederecht zu dem Antrag. 

Eilparteitag 

(11) Der Bundesvorstand kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließen, einen Parteitag mit 

verkürzter Frist von mindestens einer Woche einzuberufen, wenn der Anlass der Einberufung beson-

ders eilbedürftig ist. Die Eilbedürftigkeit ist in der Einladung zu begründen. Der Bundesvorstand be-

schließt zugleich eine der verkürzten Einladungsfrist angemessene Antragsfrist und teilt diese in der 

Einladung mit. Fristgerecht eingegangene Anträge sind nach Ablauf der Antragsfrist unverzüglich be-

kannt zu geben. Auf dem mit verkürzter Frist einberufenen Parteitag können nur Beschlüsse gefasst 

werden, die unmittelbar mit dem Grund der Einberufung zusammenhängen. Mindestens ein Parteitag 

im Kalenderjahr muss mit regulärer Frist einberufen werden. 

Eröffnung, Tagesordnung 

(12) Der Bundesparteitag wird durch einen Vertreter des Bundesvorstands eröffnet. Seine Aufgabe 

besteht ausschließlich darin, die Wahl einer Versammlungsleitung durchzuführen. 

(13) Nach der Wahl der Versammlungsleitung beschließt der Bundesparteitag mit einfacher Mehrheit 

über die endgültige Tagesordnung. Es können Tagesordnungspunkte gestrichen, ihre Reihenfolge ge-

ändert oder fristgerecht gemäß Absatz 10 beantragte Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. 

Die Aufnahme nicht fristgerecht beantragter, zusätzlicher Tagesordnungspunkte ist nur mit Zweidrit-

telmehrheit möglich. Beschlüsse können unter solchen Tagesordnungspunkten nicht gefasst werden. 

Nach Feststellung der Tagesordnung durch den Bundesparteitag ist eine Aufnahme weiterer Tagesord-

nungspunkte nicht mehr zulässig. 

Wahl und Abwahl des Vorstands 

(14) Der Bundesparteitag wählt den Bundesvorstand in gleicher und geheimer Wahl für zwei Jahre. 

Vorschlagsberechtigt sind drei stimmberechtigte Versammlungsteilnehmer. Die Gewählten bleiben bis 

zur Wahl der Nachfolger im Amt. Scheidet ein Mitglied des Bundesvorstands vorzeitig aus, ist dessen 

Nachwahl in die vorläufige Tagesordnung des nächsten Bundesparteitags aufzunehmen. Werden ein-

zelne Vorstandsmitglieder nachgewählt, richtet sich ihre Amtszeit nach der verbleibenden Amtszeit 

des Gesamtvorstands. Die Neuwahl des Bundesvorstands ist bis zu drei Monate vor Ende der regulären 

Amtszeit möglich. In diesem Fall endet die Amtszeit des amtierenden Vorstands mit der Neuwahl, so-

fern der Parteitag nichts anderes beschließt. Der Bundesparteitag kann auf Antrag mit Zweidrittel-

mehrheit den Bundesvorstand oder einzelne seiner Mitglieder abwählen. 

Wahl der Schiedsrichter und der Rechnungsprüfer 

(15) Der Bundesparteitag wählt Schiedsrichter und Rechnungsprüfer für eine personenbezogene Amts-

dauer von jeweils zwei Jahren. Absatz 14 Satz 2 gilt entsprechend. Diese Wahlen können offen erfol-

gen, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt. 

Beschlussfassung 

(16) Der Bundesparteitag ist unabhängig von der Zahl seiner tatsächlich erschienenen Mitglieder be-

schlussfähig. Wird festgestellt, dass weniger als die Hälfte der akkreditierten stimmberechtigten Mit-

glieder des Parteitags anwesend sind, ist das Tagungspräsidium befugt, die Versammlung zu unterbre-

chen, zu vertagen oder zu beenden. Macht das Tagungspräsidium davon keinen Gebrauch, entscheidet 

der Parteitag auf Antrag, ob die Versammlung unterbrochen, vertagt oder beendet werden soll. 
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(17) Der Bundesparteitag trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, soweit in dieser Satzung 

nichts anderes bestimmt ist. 

(18) Beschlüsse zur Änderung der Bundessatzung oder zur Änderung von Nebenordnungen mit Sat-

zungsrang bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden 

bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mitgezählt. 

(19) Entscheidungen über die Auflösung des Bundesverbands oder eines Landesverbandes oder über 

die Verschmelzung mit einer anderen Partei bedürfen einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Über einen Antrag auf Auflösung oder Verschmelzung kann nur abgestimmt werden, wenn 

er mindestens drei Wochen vor Beginn des Bundesparteitags beim Bundesvorstand eingegangen ist. 

(20) Nach einem Parteitagsbeschluss über die Auflösung der Partei oder der Verschmelzung mit einer 

anderen Partei muss dieser Beschluss durch eine Urabstimmung mit einer Dreiviertelmehrheit der gül-

tigen abgegebenen Stimmen bestätigt werden.  

(21) Die Landesverbände haben eine Bestimmung in ihrer Satzung aufzunehmen, wonach Beschlüsse 

über ihre Auflösung oder der Verschmelzung mit einer anderen Partei zur Rechtskraft der Zustimmung 

eines Bundesparteitags bedürfen. Bei Auflösung eines Landesverbands fällt dessen Vermögen an die 

Bundespartei.  

Sonstiges 

(22) Der Bundesparteitag und seine Beschlüsse werden durch eine vom Bundesparteitag gewählte Per-

son protokolliert. Dieses Protokoll ist den Mitgliedern innerhalb von acht Wochen zugänglich zu ma-

chen. 

§ 12 – Der Bundesvorstand 

Der Bundesvorstand besteht aus 

(a) einem Bundessprechern und 

(b) zwei stellvertretenden Bundessprechern. 

§ 13 – Rechte und Pflichten des Bundesvorstands 

(1) Der Bundesvorstand leitet die Handwerkspartei Deutschlands. Er führt die Geschäfte auf der Grund-

lage der Beschlüsse des Bundesparteitags. 

(2) Der Bundessprecher ist für die Finanz- und Vermögensverwaltung, die Haushaltsbewirtschaftung, 

die Spendenakquise sowie die öffentliche Rechenschaftslegung gemäß § 23 Parteiengesetz zuständig. 

Der Bundessprecher berichtet den beiden stellvertretenden Bundessprechern regelmäßig und umfas-

send über alle finanziellen Angelegenheiten der Partei. 

(3) Der Bundesverband wird durch zwei Mitglieder des Bundesvorstands gemeinsam gerichtlich und 

außergerichtlich vertreten. Im Innenverhältnis dürfen rechtsgeschäftliche Verpflichtungen nur auf 

Grundlage und im Rahmen eines Vorstandsbeschlusses eingegangen werden. Der Beschluss muss die 

im Einzelfall einzugehende Verpflichtung nach Zweck und Betrag bezeichnen oder ein Rahmenbudget 

für hinreichend bestimmte Zwecke vorsehen. 

(4) Der Bundesvorstand kann ein Mitglied der Partei zum Bundesgeschäftsführer berufen und ihn ggf. 

wieder abberufen. Der Bundesgeschäftsführer ist für den Vollzug der Beschlüsse des Bundesvorstands 

und die allgemeine Verwaltung der Partei zuständig. Wird ein Mitglied des Bundesvorstands zum Bun-

desgeschäftsführer gewählt, hat der Gewählte sein Amt als Vorstandsmitglied niederzulegen. 
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§ 14 – Sitzungen des Bundesvorstands 

(1) Der Bundesvorstand wird von einem Bundessprecher im Benehmen mit dem oder den anderen 

Bundessprechern unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Auf Verlangen eines Drittels der Vor-

standsmitglieder muss eine Vorstandssitzung innerhalb von sieben Tagen stattfinden. Der Bundesvor-

stand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Der Bundesvorstand tagt im Regelfall monatlich. 

(3) Der Bundesvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner amtierenden Mitglieder 

teilnimmt. Sinkt die Zahl der Mitglieder des Vorstands unter die Hälfte der satzungsgemäßen Anzahl, 

so ist der Vorstand nicht mehr beschlussfähig. Die verbliebenen Mitglieder des Vorstandes haben als 

Notvorstand unverzüglich einen Parteitag für Vorstandswahlen einzuberufen und können die dafür 

notwendigen Rechtsgeschäfte vornehmen.  

(4) Der Bundesvorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der teilnehmenden Mitglieder. Die Ab-

stimmung kann auch im Rahmen einer Telefonkonferenz oder, falls niemand widerspricht, in einem 

schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren durchgeführt werden. Abstimmungen und ihre Er-

gebnisse sind zu dokumentieren. 

§ 15 - Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen 

(1) Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu Volksvertretungen gelten die Bestimmungen der 

Wahlgesetze, insbesondere § 17 PartG, und der Satzungen der Bundespartei und der zuständigen Ge-

bietsverbände.  

(2) Landeslistenbewerber sollen ihren Wohnsitz im entsprechenden Bundesland haben, Kreisbewerber 

im entsprechenden Wahlkreis.  

§ 16 – Geltungsbereich der Bundessatzung 

(1) Die Regelungen der §§ 2 bis 8 sowie § 15 sind für alle Gliederungen der Partei verbindlich. 

(2) Die Finanz- und Beitragsordnung, die Wahlordnung und die Schiedsgerichtsordnung haben Sat-

zungsrang. 

§ 17 – Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder 

werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen nicht berührt. 

 

Satzung der Handwerker Partei Deutschland, verabschiedet am 19. April 2023, 

geändert am 24. August 2023, am 5. Dezember 2023. 

Zuletzt geändert am 17. Januar 2026 


